
















Stadt/ Gemeinde: HH-Plan
Berga/Elster (Finanzplan)

2022 2023 2024 2025 2026 2027
3.1

Summe Einnahmen des Verwaltungshaushaltes 5.266.350,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
davon

Grundsteuern A und B 375.629,39
Gewerbesteuern 422.159,00
Gemeindeanteil an Einkommen- und Umsatzsteuersteuer 1.012.204,61
andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen 13.846,40
Schlüsselzuweisungen 1.229.776,22
Bedarfszuweisungen als Zuschuss 987.300,00
rückzahlbare Bedarfszuweisungen 0,00
Zuführung vom Vermögenshaushalt 0,00

Summe Einnahmen des Vermögenshaushalts 1.352.150,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
davon

Zuführung vom Verwaltungshaushalt 944.820,67
Entnahme aus der allgemeinen Rücklagen 93.548,00
Kreditaufnahme ohne Umschuldung 0,00
Kreditaufnahme für Umschuldung 0,00

Summe Einnahmen 6.618.501,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Summe Ausgaben des Verwaltungshaushalts 5.266.350,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
davon

Personalausgaben 952.849,72
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand 787.157,96
Zinsen 11.269,51
Kreisumlage 937.229,74
Schulumlage 152.005,17
Umlage an Verwaltungsgemeinschaften 0,00
Umlagen an Zweckverbände 0,00

Summe Ausgaben des Vermögenshaushalts 1.352.150,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
davon

Zuführung an die allgemeine Rücklagen 156.303,14
Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 812.357,69
ordentliche Tilgung 383.489,93
außerordentliche Tilgung 0,00
Tilgung für Umschuldung 0,00
Deckung von Sollfehlbeträgen 0,00

Summe Ausgaben 6.618.501,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2
freiwillige Ausgaben in € 124.347,00
Einnahmen aus freiwilligen Leistungen in € 35.677,55
Zuschussbedarf freiwillige Leistungen in € -88.669,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    Anteil an den Ausgaben des Verwaltungshaushalts in % 1,68 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
    Anteil an den Gesamtausgaben des Haushalts in % 1,34 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

3.3 -425.969,26

3.4
Rücklagenstand jeweils am 31.12. 156.303,14
Mindestbestand der allg. Rücklage nach § 20 Abs. 2 ThürGemHV 99.479,19
Sonderrücklagenstand jeweils am 31.12. 0,00

3.5
Schuldenstand jeweils am 31.12. aus Kreditaufnahmen 1.282.525,81
Schuldenstand jeweils am 31.12. aus Altschulden 340.123,38
Schuldenstand jeweils am 31.12. aus Kassenkrediten 0,00
festgesetzter / genehmigter Höchstbetrag der Kassenkredite im Jahr 850.000,00

3.6
einheitlicher Sollfehlbetrag gemäß § 23 ThürGemHV im Jahr 0,00
kummulierter Sollfehlbetrag 0,00

3.7
0,00

3.8

3.9

3. Angaben zur Entwicklung der finanziellen  Situation

Zuschüsse an Eigenbetriebe oder kommunale Unternehmen in Privatrechtsform 
in €

Rücklagen / Sonderrücklagen in €

Schuldenstand in €

Einheitlicher Soll-Fehlbetrag in €

F i n a n z p l a n
(soweit vorhanden)

Angaben zum Haushaltsausgleich in €

Freiwillige Ausgaben*

dauernde Leistungsfähigkeit in € (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))

HH-PlanJahresrechnung

 1. Stufe

* Hinsichtlich der Kategorisierung als freiwillige Aufgabe kann grundsätzlich hilfsweise auf Anlage 1 der Begründung zum Thüringer Gesetz zur Änderung der Finanzbeziehungen zwischen Land und Kommunen (DS 5/5062) zurückgegriffen werden.

Bei den ausgewiesenen Rücklagen handelt es sich um den Überschuss aus der Jahresrechnung 2022 und die Zuweisung aus dem Klimapakt mit Kommunen nach § 8 Abs. 2 ThürKlimaG (aus 2022).

Bürgschaften, Gewährverträge und Rechtsgeschäfte mit vergleichbaren Auswirkungen (bitte gesondert aufführen und erläutern)

Weiteres/Besonderheiten/Hinweise

1











WG: Re: WG: Anhörung Festsetzung KU /SU für das Haushaltsjahr  2024 - 
Stadt Greiz
Martin Pietrock  An: Evelyn Geilert 30.08.2023 09:08

Für eventuelle Rückfragen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag

Martin Pietrock

Sachgebietsleiter Kämmerei
Landratsamt Greiz
Dr.-Rathenau-Platz 11
07973 Greiz

Tel.:  +49 3661 / 876 - 275
Fax.: +49 3661 / 876 77 - 275
E-Mail: Martin.Pietrock@landkreis-greiz.de

----- Weitergeleitet von Martin Pietrock/Kämmerei/lragrz am 30.08.2023 09:07 -----

Von: "Stadt Greiz - Cindy Schmutzler" <schmutzler@greiz.de>
An: Martin.Pietrock@landkreis-greiz.de
Datum: 30.08.2023 08:09
Betreff: Re: WG: Anhörung Festsetzung KU/SU für das Haushaltsjahr 2024 - Stadt Greiz

Sehr geehrter Herr Pietrock,

wir verzichten auf eine Stellungnahme. Aus Ihrer E-Mail ging nicht hervor, ob eine 
Rückmeldung erforderlich ist.

Es ändert nichts daran, dass die Bundes- und Landesregierung den Kommunen immer 
mehr Aufgaben zuteilen, die finanziellen Mittel hierzu aber nicht bei den Kommunen  
ankommen (Vgl. Energiehilfen, Kita-Betreuung, etc.). Die Stadt Greiz wird 2024 auf 
Bedarfszuweisungen angewiesen sein. Ob wird die KuS pünktlich zahlen können, ist 
fraglich.

Mit freundlichen Grüßen

Cindy Schmutzler
Amtsleiterin

-----------------------
Stadtverwaltung Greiz
Finanzverwaltung
Marstallstraße 6
07973 Greiz
-----------------------
Telefon: 03661/703-201
Fax:     03661/2666
E-Mail:  amt2@greiz.de
www:     http://www.greiz.de/



Am 29.08.2023 16:39, schrieb Martin.Pietrock@landkreis-greiz.de:

Anhörung zur geplanten Festsetzung der Kreis - und Schulumlage für das Haushaltsjahr  2024 

Sehr geehrte Frau Schmutzler, 

wir nehmen Bezug auf unsere E-Mail vom 04.08.2023. Darin übersendeten wir Ihnen die Anhörung 
zur geplanten Festsetzung der Kreis- und Schulumlage für das Haushaltsjahr 2024. 
Bislang ging uns noch keine Rückmeldung der Stadt Greiz im Rahmen der Anhörung zu. 
Beabsichtigen Sie diese noch nachzuholen oder verzichten Sie auf eine Stellungnahme? Wir bitten 

um kurze Rückmeldung. 

Für eventuelle Rückfragen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag

Martin Pietrock

Sachgebietsleiter Kämmerei
Landratsamt Greiz
Dr.-Rathenau-Platz 11
07973 Greiz

Tel.:  +49 3661 / 876 - 275
Fax.: +49 3661 / 876 77 - 275
E-Mail: Martin.Pietrock@landkreis-greiz.de

----- Weitergeleitet von Martin Pietrock/Kämmerei/lragrz am 29.08.2023 16:14 ----- 

Von:        Martin Pietrock/Kämmerei/lragrz 
An:        "Büro Bürgermeister" <bbm@greiz.de> 
Kopie:        Marion Becker/Kämmerei/lragrz@lragrz, Evelyn Geilert/Kämmerei/lragrz@lragrz 
Datum:        04.08.2023 10:11 
Betreff:        Anhörung Festsetzung KU/SU für das Haushaltsjahr 2024 - Stadt Greiz 

Anhörung zur geplanten Festsetzung der Kreis - und Schulumlage für das Haushaltsjahr  2024 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Schulze, 

anbei erhalten Sie die 1. Anhörung des Landkreises Greiz zur Festsetzung der Kreis- und 

Schulumlage für das Haushaltsjahr 2024. 

Bitte beachten Sie, dass die Anhörung samt Anlagen nur in elektronischer Form versandt wird. 

Eine eventuelle Rückantwort richten Sie bitte bis zum 25.08.2023 sowohl an mich als auch an Frau 

Becker unter marion.becker@landkreis-greiz.de 

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag

Martin Pietrock

Sachgebietsleiter Kämmerei



Landratsamt Greiz
Dr.-Rathenau-Platz 11
07973 Greiz

Tel.:  +49 3661 / 876 - 275
Fax.: +49 3661 / 876 77 - 275
E-Mail: Martin.Pietrock@landkreis-greiz.de

Anlagen 



















WG: AW: Anhörung Festsetzung KU /SU für das Haushaltsjahr  2024 - 
Stadt Ronneburg
Martin Pietrock  An: Evelyn Geilert 30.08.2023 09:08

Für eventuelle Rückfragen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag

Martin Pietrock

Sachgebietsleiter Kämmerei
Landratsamt Greiz
Dr.-Rathenau-Platz 11
07973 Greiz

Tel.:  +49 3661 / 876 - 275
Fax.: +49 3661 / 876 77 - 275
E-Mail: Martin.Pietrock@landkreis-greiz.de

----- Weitergeleitet von Martin Pietrock/Kämmerei/lragrz am 30.08.2023 09:08 -----

Von: "Heiko Oertel" <heiko.oertel@ronneburg.de>
An: "Martin.Pietrock@landkreis-greiz.de" <Martin.Pietrock@landkreis-greiz.de>
Kopie: "'marion.becker@landkreis-greiz.de'" <Marion.Becker@Landkreis-Greiz.de>
Datum: 29.08.2023 17:36
Betreff: AW: Anhörung Festsetzung KU/SU für das Haushaltsjahr 2024 - Stadt Ronneburg

Sehr geehrter Herr Pietrock,

 

vielen Dank für Ihre Erinnerung. Wir wollten auf die Anhörung antworten. Wir haben es 
jedoch aus Kapazitätsgründen nicht geschafft . Wir verzichten deshalb auf eine 

Stellungnahme.

 

Wir begrüßen, dass die Umlagesätze auf die Höhe der Sätze von  2023 reduziert werden 
sollen. Dies wird uns hoffentlich helfen, den Haushaltsausgleich 2024 zu erreichen.

 

Für Ihre Bemühungen möchten wir uns bedanken .

Für Rückfragen stehen wir gern zur Verfügung.

 

MfG

Örtel

Leiter Haupt-/Finanzverwaltung

Stadtverwaltung Ronneburg

Markt 1-2

07580 Ronneburg

036602/536-14

 

 



 

Von: Martin.Pietrock@landkreis-greiz.de [mailto:Martin.Pietrock@landkreis-greiz.de] 
Gesendet: Dienstag, 29. August 2023 16:40
An: Heiko Oertel
Cc: Evelyn.Geilert@landkreis-greiz.de; Marion.Becker@Landkreis-Greiz.de
Betreff: WG: Anhörung Festsetzung KU/SU für das Haushaltsjahr 2024 - Stadt 
Ronneburg
 
Anhörung zur geplanten Festsetzung der Kreis- und Schulumlage für das 

Haushaltsjahr 2024 

Sehr geehrter Herr Örtel, 

wir nehmen Bezug auf unsere E-Mail vom 04.08.2023. Darin übersendeten wir 
Ihnen die Anhörung zur geplanten Festsetzung der Kreis- und Schulumlage für das 
Haushaltsjahr 2024. 
Bislang ging uns noch keine Rückmeldung der Stadt Ronneburg im Rahmen der  
Anhörung zu. Beabsichtigen Sie diese noch nachzuholen oder verzichten Sie auf  
eine Stellungnahme? Wir bitten um kurze Rückmeldung. 

Für eventuelle Rückfragen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag

Martin Pietrock

Sachgebietsleiter Kämmerei
Landratsamt Greiz
Dr.-Rathenau-Platz 11
07973 Greiz

Tel.:  +49 3661 / 876 - 275
Fax.: +49 3661 / 876 77 - 275
E-Mail: Martin.Pietrock@landkreis-greiz.de

----- Weitergeleitet von Martin Pietrock/Kämmerei/lragrz am 29.08.2023 16:33 ----- 

Von:        Martin Pietrock/Kämmerei/lragrz 
An:        stadt@ronneburg.de 
Kopie:        Marion Becker/Kämmerei/lragrz@lragrz, Evelyn 
Geilert/Kämmerei/lragrz@lragrz 
Datum:        04.08.2023 10:08 
Betreff:        Anhörung Festsetzung KU/SU für das Haushaltsjahr 2024 - Stadt 
Ronneburg 



Anhörung zur geplanten Festsetzung der Kreis- und Schulumlage für das 

Haushaltsjahr 2024 

Sehr geehrte Frau Bürgermeisterin Leutloff , 

anbei erhalten Sie die 1. Anhörung des Landkreises Greiz zur Festsetzung der 
Kreis- und Schulumlage für das Haushaltsjahr 2024. 
Bitte beachten Sie, dass die Anhörung samt Anlagen nur in elektronischer Form 
versandt wird. 

Eine eventuelle Rückantwort richten Sie bitte bis zum 25.08.2023 sowohl an mich 
als auch an Frau Becker unter marion.becker@landkreis-greiz.de 

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag

Martin Pietrock

Sachgebietsleiter Kämmerei
Landratsamt Greiz
Dr.-Rathenau-Platz 11
07973 Greiz

Tel.:  +49 3661 / 876 - 275
Fax.: +49 3661 / 876 77 - 275
E-Mail: Martin.Pietrock@landkreis-greiz.de

Anlagen 



WG: Re: Fw: Anhörung Festsetzung KU /SU für das Haushaltsjahr  2024 - 
Stadt Weida und erfüllende Gemeinde für Crimla
Martin Pietrock  An: Evelyn Geilert 30.08.2023 09:08

Für eventuelle Rückfragen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag

Martin Pietrock

Sachgebietsleiter Kämmerei
Landratsamt Greiz
Dr.-Rathenau-Platz 11
07973 Greiz

Tel.:  +49 3661 / 876 - 275
Fax.: +49 3661 / 876 77 - 275
E-Mail: Martin.Pietrock@landkreis-greiz.de

----- Weitergeleitet von Martin Pietrock/Kämmerei/lragrz am 30.08.2023 09:08 -----

Von: "Matthias Jung" <jung@weida.de>
An: <Martin.Pietrock@landkreis-greiz.de>
Datum: 29.08.2023 18:25
Betreff: Re: Fw: Anhörung Festsetzung KU/SU für das Haushaltsjahr 2024 - Stadt Weida und 

erfüllende Gemeinde für Crimla

Sehr geehrter Herr Pietrock,

sowohl die Stadt Weida als auch die Gemeinde Crimla sehen auf Grund von 
Zeitmangel von einer Stellungnahme zur Anhörung zur geplanten 
Festsetzung der Kreis- und Schulumlage für das Jahr 2024 ab.

Für Rückfragen stehe ich gern zur Verfügung. 

 

Freundliche Grüße

Im Auftrag
 
Matthias Jung
Kämmerer - Stadt Weida

 

 
Stadtverwaltung Weida
Markt 1
07570 Weida
 
Tel.: 036603 - 54 150
Fax: 036603 - 62 257                         
E-Mail: jung@weida.de



Internet: www.weida.de  
 
 

 
 

P Sparen Sie pro Seite ca. 400 ml Wasser, 2 g CO
2
 und 21 g Holz: Drucken Sie bitte nur, 

wenn es wirklich notwendig ist.

 

 

 

Original Message processed by david®

WG: Anhörung Festsetzung KU/SU für das Haushaltsjahr 2024 - Stadt Weida und erfüllende Gemeinde für Crimla

2023, 16:44 Uhr

Von Martin.Pietrock@landkreis-greiz.de

An Jung

Cc (2) Evelyn.Geilert@landkreis-greiz.de|Marion.Becker@Landkreis-Greiz

Anhörung zur geplanten Festsetzung der Kreis - und Schulumlage für das Haushaltsjahr  2024

Sehr geehrter Herr Jung,

wir nehmen Bezug auf unsere E-Mail vom 04.08.2023. Darin übersendeten wir Ihnen die Anhörung 
zur geplanten Festsetzung der Kreis- und Schulumlage für das Haushaltsjahr 2024. 
Bislang ging uns noch keine Rückmeldung der Stadt Weida oder der Gemeinde Crimla im Rahmen 
der Anhörung zu. Beabsichtigen Sie diese noch nachzuholen oder verzichten Sie auf eine 

Stellungnahme? Wir bitten um kurze Rückmeldung.

Für eventuelle Rückfragen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung.
 Mit freundlichen Grüßen
 Im Auftrag
 
 
 Martin Pietrock
 
 
 Sachgebietsleiter Kämmerei
 Landratsamt Greiz
 Dr.-Rathenau-Platz 11
 07973 Greiz
 
 Tel.:  +49 3661 / 876 - 275
 Fax.: +49 3661 / 876 77 - 275



 E-Mail: Martin.Pietrock@landkreis-greiz.de

 

----- Weitergeleitet von Martin Pietrock/Kämmerei/lragrz am 29.08.2023 16:32 -----

Von:        Martin Pietrock/Kämmerei/lragrz
An:        info@weida.de
Kopie:        Marion Becker/Kämmerei/lragrz@lragrz, Evelyn Geilert/Kämmerei/lragrz@lragrz
Datum:        04.08.2023 10:04
Betreff:        Anhörung Festsetzung KU/SU für das Haushaltsjahr 2024 - Stadt Weida und erfüllende Gemeinde 

für Crimla

Anhörung zur geplanten Festsetzung der Kreis - und Schulumlage für das Haushaltsjahr  2024

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Hopfe,

wir bitten um Weiterleitung der nachfolgenden Anschreiben nebst Anlagen an den Bürgermeister der 
Gemeinde Crimla, für die Ihre Stadt die Funktion der erfüllenden Gemeinde wahrnimmt. Die 

Rückmeldungen können gern wieder gesammelt erfolgen.

Desweiteren erhalten Sie für die Stadt Weida folgendes Anschreiben nebst Anlagen:

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Haupt,

anbei erhalten Sie die 1. Anhörung des Landkreises Greiz zur Festsetzung der Kreis- und 
Schulumlage für das Haushaltsjahr 2024.

Bitte beachten Sie, dass die Anhörung samt Anlage nur in elektronischer Form versandt wird.

Eine eventuelle Rückantwort richten Sie bitte bis zum 25.08.2023 sowohl an mich als auch an Frau 

Becker unter marion.becker@landkreis-greiz.de 

Mit freundlichen Grüßen
 Im Auftrag
 
 Martin Pietrock
 
 Sachgebietsleiter Kämmerei
 Landratsamt Greiz
 Dr.-Rathenau-Platz 11
 07973 Greiz
 
 Tel.:  +49 3661 / 876 - 275
 Fax.: +49 3661 / 876 77 - 275
 E-Mail: Martin.Pietrock@landkreis-greiz.de

 

Anlagen

















Stadt/ Gemeinde: HH-Plan

(Finanzplan)

2022 2023 2024 2025 2026 2027

3.1

Summe Einnahmen des Verwaltungshaushaltes 5.985.494,00 € 6.345.440,00 € 6.327.587,00 € 6.513.035,00 € 6.714.085,00 € 0,00

davon

Grundsteuern A und B 326.814,00 € 351.000,00 € 351.000,00 € 367.000,00 € 367.000,00 €
Gewerbesteuern 958.567,00 € 1.100.000,00 € 1.000.000,00 € 1.000.000,00 € 1.000.000,00 €
Gemeindeanteil an Einkommen- und Umsatzsteuersteuer 1.632.328,00 € 1.824.000,00 € 1.852.000,00 € 1.963.000,00 € 2.062.000,00 €
andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen 17.318,00 € 17.500,00 € 17.500,00 € 17.500,00 € 17.500,00 €
Schlüsselzuweisungen 1.111.090,00 € 1.194.000,00 € 1.300.000,00 € 1.350.000,00 € 1.450.000,00 €
Bedarfszuweisungen als Zuschuss 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
rückzahlbare Bedarfszuweisungen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Zuführung vom Vermögenshaushalt 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Summe Einnahmen des Vermögenshaushalts 1.129.947,00 € 1.603.100,00 € 1.054.000,00 € 480.700,00 € 300.600,00 € 0,00

davon

Zuführung vom Verwaltungshaushalt 494.910,00 € 69.600,00 € 143.000,00 € 172.400,00 € 172.200,00 €
Entnahme aus der allgemeinen Rücklagen 146.500,00 € 693.500,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Kreditaufnahme ohne Umschuldung 0,00 € 223.700,00 € 528.800,00 € 0,00 € 0,00 €
Kreditaufnahme für Umschuldung 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Summe Einnahmen 1.603.100,00 € 1.054.000,00 € 480.700,00 € 300.600,00 € 0,00

Summe Ausgaben des Verwaltungshaushalts 5.985.494,00 € 6.345.440,00 € 6.327.587,00 € 6.513.035,00 € 6.714.085,00 € 0,00

davon

Personalausgaben 3.071.717,00 € 3.407.600,00 € 3.488.300,00 € 3.589.500,00 € 3.687.900,00 €
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand 761.653,00 € 766.800,00 € 610.800,00 € 612.600,00 € 612.300,00 €
Zinsen 926,00 € 1.000,00 € 800,00 € 735,00 € 670,00 €
Kreisumlage 1.177.206,00 € 1.339.597,00 € 1.350.000,00 € 1.400.000,00 € 1.500.000,00 €
Schulumlage 190.926,00 € 315.350,00 € 315.000,00 € 315.000,00 € 315.000,00 €
Umlage an Verwaltungsgemeinschaften 0,00 € 18.300,00 € 37.300,00 € 38.500,00 € 39.700,00 €
Umlagen an Zweckverbände 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Summe Ausgaben des Vermögenshaushalts 1.129.947,00 € 1.603.100,00 € 1.054.000,00 € 480.700,00 € 300.600,00 € 0,00

davon

Zuführung an die allgemeine Rücklagen 393.343,00 € 0,00 € 0,00 € 9.710,00 € 159.575,00 €
Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 516.233,00 € 1.573.100,00 € 982.000,00 € 399.000,00 € 69.000,00 €
ordentliche Tilgung 29.074,00 € 30.000,00 € 72.000,00 € 72.000,00 € 72.000,00 €
außerordentliche Tilgung 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Tilgung für Umschuldung 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Deckung von Sollfehlbeträgen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Summe Ausgaben 7.115.441,00 € 7.948.540,00 € 7.381.587,00 € 6.993.735,00 € 7.014.685,00 € 0,00

3. Angaben zur Entwicklung der finanziellen  Situation
F i n a n z p l a n

(soweit vorhanden)

Angaben zum Haushaltsausgleich in €

HH-PlanJahresrechnung

 1. Stufe

1



3.2

freiwillige Ausgaben in € 21.045,00 € 25.700,00 € 21.700,00 € 21.700,00 € 21.700,00 €
Einnahmen aus freiwilligen Leistungen in € 310,00 € 310,00 € 310,00 € 310,00 € 310,00 €
Zuschussbedarf freiwillige Leistungen in € -20.735,00 € -25.390,00 € -21.390,00 € -21.390,00 € -21.390,00 € 0,00

    Anteil an den Ausgaben des Verwaltungshaushalts in % 0,35 € 0,40 € 0,34 € 0,33 € 0,32 € #DIV/0!
    Anteil an den Gesamtausgaben des Haushalts in % 0,29 € 0,32 € 0,29 € 0,31 € 0,30 € #DIV/0!

3.3

3.4

Rücklagenstand jeweils am 31.12. 806.661,00 € 113.186,00 € 113.186,00 € 122.896,00 € 282.471,00 €
Mindestbestand der allg. Rücklage nach § 20 Abs. 2 ThürGemHV 113.183,00 € 113.183,00 € 113.183,00 € 113.183,00 € 113.183,00 €
Sonderrücklagenstand jeweils am 31.12.

3.5

Schuldenstand jeweils am 31.12. aus Kreditaufnahmen 0,00 € 223.700,00 € 528.848,00 € 0,00 € 0,00 €
Schuldenstand jeweils am 31.12. aus Altschulden 399.130,00 € 369.992,00 € 521.692,00 € 978.540,00 € 906.540,00 €
Schuldenstand jeweils am 31.12. aus Kassenkrediten 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
festgesetzter / genehmigter Höchstbetrag der Kassenkredite im Jahr 700.000,00 € 700.000,00 € 700.000,00 € 700.000,00 € 700.000,00 €

3.6

einheitlicher Sollfehlbetrag gemäß § 23 ThürGemHV im Jahr 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
kummulierter Sollfehlbetrag 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

3.7

3.8

3.9

Zuschüsse an Eigenbetriebe oder kommunale Unternehmen in 

Privatrechtsform in €

Rücklagen / Sonderrücklagen in €

Schuldenstand in €

Einheitlicher Soll-Fehlbetrag in €

Freiwillige Ausgaben*

dauernde Leistungsfähigkeit in € (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))

* Hinsichtlich der Kategorisierung als freiwillige Aufgabe kann grundsätzlich hilfsweise auf Anlage 1 der Begründung zum Thüringer Gesetz zur Änderung der Finanzbeziehungen zwischen Land und Kommunen (DS 5/5062) zurückgegriffen werden.

Bürgschaften, Gewährverträge und Rechtsgeschäfte mit vergleichbaren Auswirkungen (bitte gesondert aufführen und erläutern)

Weiteres/Besonderheiten/Hinweise

2











WG: Re: Anhörung Festsetzung KU /SU für das Haushaltsjahr  2024 - 
Gemeinde Mohlsdorf -Teichwolframsdorf
Martin Pietrock  An: Evelyn Geilert 18.08.2023 13:21

Für eventuelle Rückfragen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag

Martin Pietrock

Sachgebietsleiter Kämmerei
Landratsamt Greiz
Dr.-Rathenau-Platz 11
07973 Greiz

Tel.:  +49 3661 / 876 - 275
Fax.: +49 3661 / 876 77 - 275
E-Mail: Martin.Pietrock@landkreis-greiz.de

----- Weitergeleitet von Martin Pietrock/Kämmerei/lragrz am 18.08.2023 13:20 -----

Von: "Katrin Kaiser" <kkaiser@md-td.de>
An: "Martin.Pietrock@landkreis-greiz.de" <Martin.Pietrock@landkreis-greiz.de>
Kopie: <Marion.Becker@Landkreis-Greiz.de>, "Buergermeister" <buergermeister@md-td.de>
Datum: 18.08.2023 13:02
Betreff: Re: Anhörung Festsetzung KU/SU für das Haushaltsjahr 2024 - Gemeinde 

Mohlsdorf-Teichwolframsdorf

Sehr geehrte Frau Becker, sehr geehrter Herr Pietrock,

im Auftrag der Bürgermeisterin übersende ich Ihnen die angeforderten Unterlagen  

im Rahmen der Anhörung zur geplanten Festsetzung der KU  / SU im Jahr 2024 zur 

Kenntnis.

Angaben zur gemeindlichen Finanzplanung  2024ff in Form der Datentabelle 

übersenden wir nicht, da die im April 2023 beschlossene Finanzplanung einer 

grundsätzlichen Überarbeitung, aufgrund Einbrüche bei der Gewerbesteuer und  

keiner Genehmigungsfähigkeit der beabsichtigten Höhe der Kreditaufnahme in  

2024, bedarf.

Mit freundlichen Grüßen

 

i.A. K. Kaiser

Leiterin Haupt- und Finanzverwaltung

Gemeindeverwaltung Mohlsdorf-Teichwolframsdorf



Straße der Einheit 6 in 07987 Mohlsdorf-Teichwolframsdorf

Tel. 03661 453025  / Fax.  03661 453017

Mail: verwaltung@md-td.de

 

 

Original Message processed by david® 

Anhörung Festsetzung KU/SU für das Haushaltsjahr 2024 - Gemeinde 

Mohlsdorf-Teichwolframsdorf 4. August 2023, 10:12 Uhr 

Von  Martin.Pietrock@landkreis-greiz.de 

An  verwaltung@md-td.de 

Cc (2)  Marion.Becker@Landkreis-Greiz.de|Evelyn.Geilert@landkreis-greiz.de 

Anhörung zur geplanten Festsetzung der Kreis - und Schulumlage für das Haushaltsjahr  2024 

Sehr geehrte Frau Bürgermeisterin Pampel, 

anbei erhalten Sie die 1. Anhörung des Landkreises Greiz zur Festsetzung der Kreis- und 

Schulumlage für das Haushaltsjahr 2024. 

Bitte beachten Sie, dass die Anhörung samt Anlagen nur in elektronischer Form versandt wird. 

Eine eventuelle Rückantwort richten Sie bitte bis zum 25.08.2023 sowohl an mich als auch an Frau 

Becker unter marion.becker@landkreis-greiz.de 

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag

Martin Pietrock

Sachgebietsleiter Kämmerei
Landratsamt Greiz
Dr.-Rathenau-Platz 11
07973 Greiz

Tel.:  +49 3661 / 876 - 275
Fax.: +49 3661 / 876 77 - 275
E-Mail: Martin.Pietrock@landkreis-greiz.de

Anlagen 



To: Martin.Pietrock@landkreis-greiz.de

Cc: Marion.Becker@Landkreis-Greiz.de

    buergermeister@md-td.deMohlsdorf-Teichwolframsdorf.pdfMohlsdorf-Teichwolframsdorf.pdf

Anlage_Anhoerung_KU_NHH_2023-2024_76093.pdfAnlage_Anhoerung_KU_NHH_2023-2024_76093.pdf Anlage_Anhoerung_KU_NHH_2023-2024_76093.docxAnlage_Anhoerung_KU_NHH_2023-2024_76093.docx







WG: Abhörung zur geplanten Festsetzung Kreis -und Schulumlage  2023 
und 2024
Marion Becker  An: #20.1 SG Kämmerei 10.08.2023 10:48

Mit freundlichen Grüßen

Marion Becker

Amtsleiterin Kämmerei
Landratsamt Greiz
Tel.:  +49 3661 876 270
Fax.: +49 3661 876 77270
Mail: marion.becker@landkreis-greiz.de

----- Weitergeleitet von Marion Becker/Kämmerei/lragrz am 10.08.2023 10:48 -----

Von: "Isabelle Herzog" <herzog@vg-brahmetal.de>
An: Marion.Becker@Landkreis-Greiz.de
Datum: 10.08.2023 09:52
Betreff: Abhörung zur geplanten Festsetzung Kreis -und Schulumlage 2023 und 2024

Sehr geehrte Frau Becker,

nach Rücksprache mit dem Gemeinschaftsvorsitzenden Herrn Friedrich, 
teilen wir Ihnen mit, dass die Gemeinden keine erneute Stellungsnahme 
zur Kreis-und Schulumlage abgeben werden.

Die finanzielle Situation ist unverändert und wir weisen auf das 
Schreiben vom 06.06.2023 hin.

-- 
Mit freundlichen Grüßen

i.A. Isabelle Herzog
Kämmerei
VG "Am Brahmetal"
Dorfstr.17
07580 Großenstein
Tel.: 036602/33224
Fax.: 036602/33255

Soweit wir als Behörde Ihre personenbezogenen Daten verarbeiten, finden sie 
unter
dem Link www.vg-brahmetal.de, Rubrik: Impressum weitere Informationen zur 
Verarbeitung und
den Ihnen zustehenden Rechten.



WG: AW: Antwort: WG: Stellungnahmen Kreis - und Schulumlage  
2023/2024
Martin Pietrock  An: Marion Becker, Evelyn Geilert 31.08.2023 15:54

Für eventuelle Rückfragen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag

Martin Pietrock

Sachgebietsleiter Kämmerei
Landratsamt Greiz
Dr.-Rathenau-Platz 11
07973 Greiz

Tel.:  +49 3661 / 876 - 275
Fax.: +49 3661 / 876 77 - 275
E-Mail: Martin.Pietrock@landkreis-greiz.de

----- Weitergeleitet von Martin Pietrock/Kämmerei/lragrz am 31.08.2023 15:53 -----

Von: "Schlatter, Sindy" <Schlatter@rathaus-muenchenbernsdorf.de>
An: "Martin.Pietrock@landkreis-greiz.de" <Martin.Pietrock@landkreis-greiz.de>
Kopie: "Langethal, Lars" <Langethal@rathaus-muenchenbernsdorf.de>
Datum: 31.08.2023 15:49
Betreff: AW: Antwort: WG: Stellungnahmen Kreis- und Schulumlage 2023/2024

Sehr geehrter Herr Pietrock,

 

nach internen Beratungen mit unseren Bürgermeistern werden die Gemeinden der VG  

Münchenbernsdorf keine Stellungnahmen im Anhörungsverfahren zur Festsetzung der  

Kreis- und Schulumlagen abgeben.

 

Für Rückfragen stehe ich Ihnen gern zur Verfügung .

 

Mit freundlichen Grüßen

 

Sindy Schlatter

Amtsleiterin Finanzen

Verwaltungsgemeinschaft Münchenbernsdorf

 

Tel. 036604-89926

Fax 036604-89920

Mail schlatter@rathaus-muenchenbernsdorf.de

 

 

Haftungsausschluss: 

Diese E-Mail (und ihre Anhänge) ist ausschließlich für den/die darin genannte/n 

Empfänger/-in bestimmt. Dies gilt auch, wenn eine E-Mail an mehrere Empfänger/-innen 

gerichtet ist. 



Die E-Mail enthält rechtlich geschützte und vertrauliche Informationen. Die Verwendung, 

Verarbeitung und Übermittlung dieser E-Mail, ihrer Anhänge oder irgendwelcher Teile davon 

kann Rechte von Betroffenen verletzen und ist deshalb ausschließlich zum 

bestimmungsgemäßen und zweckgerichteten Gebrauch gestattet. Jede dem Zweck und Ziel 

der E-Mail und ihrer Anhänge zuwiderlaufende Nutzung und Verarbeitung ist nicht gestattet. 

Wenn Sie diese Nachricht irrtümlich erhalten oder aus anderen Gründen nicht der/die 

bestimmungsgemäße Empfänger/-in sind, informieren Sie uns bitte sofort unter der oben 

genannten Adresse und vernichten Sie diese Nachricht (einschließlich ihrer Anhänge) und alle 

Vervielfältigungen davon unverzüglich. Der/die Absender/-in trägt keine Haftung, 

insbesondere für unvollständige, verspätete oder verfälschte Nachrichten, sofern 

diesem/dieser kein vorsätzliches Verhalten vorgeworfen werden kann.

 

Datenschutzerklärung

Ihre Nachricht einschließlich Ihrer Kontaktdaten wird, soweit dies zur Aufgabenerfüllung 

notwendig ist, in unserem Verwaltungssystem und gegenbenenfalls im elektronischen Archiv 

eingepflegt. Zugriff auf die Daten haben nur Mitarbeiter des Rathauses Münchenbernsdorf, 

die mit der Bearbeitung Ihrer Nachricht beauftragt sind. Grundsätzlich haben auch die 

Administratoren Zugriff auf die Daten, dies aber nur, sofern dies aus administrativen Gründen 

in speziell festgelegten Fällen erforderlich ist.

Ihre Daten werden ausschließlich verwendet, um die Aufgaben der Verwaltungsgemeinschaft 

Münchenbernsdorf und der ihr angeschlossenen Gemeinden als öffentlichen Stelle zu 

erfüllen. 

In folgenden Fällen werden Ihre personenbezogenen Daten verarbeitet:

Kontakt über das Internet1.

Beim Zugriff auf unsere Internetseiten wird zwansläufig Ihre IP-Adresse verarbeitet, um dem 

Server die Möglichkeit zu geben, Ihnen

die angeforderten Informationen zur Verfügung zu stellen. Die dabei anfallenden 

Verbindungsdaten werden laut „Allgemeine Richtlinie zur Nutzung des zentralen 

Internetzugangs…“, Thüringer Staatsanzeiger Nr. 16/2014, Seite 431 Abschnitt 4 maximal 21 

Tage protokolliert.

Telefonischer Kontakt1.

Bei einem Anruf wird Ihre Rufnummer, sofern Sie diese nicht unterdrückt haben, der 

Zeitpunkt sowie die Dauer des Anrufs für eine gewisse Zeit auf dem jeweiligen Telefon 

gespeichert (die letzten 10 Anrufe). Unsere Mitarbeiter speichern weiter Daten zunächst 

nicht, es sei denn, Sie wünschen ausdrücklich eine telefonische Eingabe. In diesem Fall 

werden die Kontaktdaten aufgenommen und Sie erhalten dann weitere Infromationen über 

den Umgang mit Ihren Daten nach Artikel 13 DS-GVO im Schriftwege.

Kontakt per E-Mail1.

Wenn Sie sich mit E-Mail an uns wenden, wird Ihre Mail auf unserem Mail-Server 

gespeichert. Durch den jeweiligen Mitarbeiter wird

die Mail in unser Datenverarbeitungssystem eingepflegt und weiter bearbeitet.

Kontakt mit Brief1.

Ihre Briefe werden bei uns im Posteingang erfasst und ins Datenverarbeitungssystem 

eingepflegt. Daneben wird der Brief in der Registratur der jeweiligen Abteilung aus 

Beweisgründen für die Dauer der Aufbewahrungsfrist in Papierform aufbewahrt.

Kontakt per Fax1.

Wenn Sie sich mit Fax an uns wenden, ist der gleiche Ablauf wie unter 3. gegeben. Die 



Faxnummer wird in unserem Faxgerät systembedingt gespeichert.

Sollten Sie weitere Fragen haben, scheuen Sie sich nicht, uns zu kontaktieren.

Beauftragter für den Datenschutz in der VG Münchenbernsdorf

Karl-Marx-Platz 13

07589 Münchenbernsdorf

 

  

Von: Martin.Pietrock@landkreis-greiz.de <Martin.Pietrock@landkreis-greiz.de> 

Gesendet: Montag, 28. August 2023 10:58

An: Schlatter, Sindy <Schlatter@rathaus-muenchenbernsdorf.de>; Langethal, Lars 

<Langethal@rathaus-muenchenbernsdorf.de>

Cc: Marion.Becker@Landkreis-Greiz.de; Evelyn.Geilert@landkreis-greiz.de

Betreff: Antwort: WG: Stellungnahmen Kreis- und Schulumlage 2023/2024

 

Sehr geehrter Herr Gemeinschaftsvorsitzender Langethal, 

sehr geehrte Frau Schlatter, 

wir nehmen Bezug auf Ihre E-Mail vom 28.08.2023. Darin baten Sie um 
Fristverlängerung zur Abgabe der Stellungnahme im Rahmen der Anhörung des 
Landkreises Greiz zur Festsetzung der Kreis- und Schulumlage für das 
Haushaltsjahr 2024. 

Hiermit stimmen wir der Fristverlängerung bis zum 01.09.2023 zu. 

Für eventuelle Rückfragen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag

Martin Pietrock

Sachgebietsleiter Kämmerei
Landratsamt Greiz
Dr.-Rathenau-Platz 11
07973 Greiz

Tel.:  +49 3661 / 876 - 275
Fax.: +49 3661 / 876 77 - 275
E-Mail: Martin.Pietrock@landkreis-greiz.de

----- Weitergeleitet von Martin Pietrock/Kämmerei/lragrz am 28.08.2023 10:40 ----- 

Von:        "Schlatter, Sindy" <Schlatter@rathaus-muenchenbernsdorf.de> 



An:        "marion.becker@landkreis-greiz.de" <marion.becker@landkreis-greiz.de> 

Datum:        28.08.2023 09:14 

Betreff:        Stellungnahmen Kreis- und Schulumlage 2023/2024 

 

Sehr geehrte Frau Becker,

 

ich bitte um Fristverlängerung zur Abgabe der Anhörungen für die Gemeinden der VG 

Münchenbernsdorf (Münchenbernsdorf, Lindenkreuz, Saara, Bocka, Hundhaupten, 

Lederhose, Schwarzbach und Zedlitz) bis Ende der Woche.

 

Für Rückfragen stehe ich Ihnen gern zur Verfügung.

 

Mit freundlichen Grüßen

 

Sindy Schlatter

Amtsleiterin Finanzen

Verwaltungsgemeinschaft Münchenbernsdorf

 

Tel. 036604-89926

Fax 036604-89920

Mail schlatter@rathaus-muenchenbernsdorf.de

 

 

Haftungsausschluss: 

Diese E-Mail (und ihre Anhänge) ist ausschließlich für den/die darin genannte/n 

Empfänger/-in bestimmt. Dies gilt auch, wenn eine E-Mail an mehrere Empfänger/-innen 

gerichtet ist. 

Die E-Mail enthält rechtlich geschützte und vertrauliche Informationen. Die Verwendung, 

Verarbeitung und Übermittlung dieser E-Mail, ihrer Anhänge oder irgendwelcher Teile davon 

kann Rechte von Betroffenen verletzen und ist deshalb ausschließlich zum 

bestimmungsgemäßen und zweckgerichteten Gebrauch gestattet. Jede dem Zweck und Ziel 

der E-Mail und ihrer Anhänge zuwiderlaufende Nutzung und Verarbeitung ist nicht gestattet. 

Wenn Sie diese Nachricht irrtümlich erhalten oder aus anderen Gründen nicht der/die 

bestimmungsgemäße Empfänger/-in sind, informieren Sie uns bitte sofort unter der oben 

genannten Adresse und vernichten Sie diese Nachricht (einschließlich ihrer Anhänge) und alle 

Vervielfältigungen davon unverzüglich. Der/die Absender/-in trägt keine Haftung, 

insbesondere für unvollständige, verspätete oder verfälschte Nachrichten, sofern 

diesem/dieser kein vorsätzliches Verhalten vorgeworfen werden kann.

 

Datenschutzerklärung

Ihre Nachricht einschließlich Ihrer Kontaktdaten wird, soweit dies zur Aufgabenerfüllung 

notwendig ist, in unserem Verwaltungssystem und gegenbenenfalls im elektronischen Archiv 

eingepflegt. Zugriff auf die Daten haben nur Mitarbeiter des Rathauses Münchenbernsdorf, 

die mit der Bearbeitung Ihrer Nachricht beauftragt sind. Grundsätzlich haben auch die 

Administratoren Zugriff auf die Daten, dies aber nur, sofern dies aus administrativen Gründen 

in speziell festgelegten Fällen erforderlich ist.

Ihre Daten werden ausschließlich verwendet, um die Aufgaben der Verwaltungsgemeinschaft 



Münchenbernsdorf und der ihr angeschlossenen Gemeinden als öffentlichen Stelle zu 

erfüllen. 

In folgenden Fällen werden Ihre personenbezogenen Daten verarbeitet:

Kontakt über das Internet1.

Beim Zugriff auf unsere Internetseiten wird zwansläufig Ihre IP-Adresse verarbeitet, um dem 

Server die Möglichkeit zu geben, Ihnen 

die angeforderten Informationen zur Verfügung zu stellen. Die dabei anfallenden 

Verbindungsdaten werden laut „Allgemeine Richtlinie zur Nutzung des zentralen 

Internetzugangs…“, Thüringer Staatsanzeiger Nr. 16/2014, Seite 431 Abschnitt 4 maximal 21 

Tage protokolliert.

Telefonischer Kontakt1.

Bei einem Anruf wird Ihre Rufnummer, sofern Sie diese nicht unterdrückt haben, der 

Zeitpunkt sowie die Dauer des Anrufs für eine gewisse Zeit auf dem jeweiligen Telefon 

gespeichert (die letzten 10 Anrufe). Unsere Mitarbeiter speichern weiter Daten zunächst 

nicht, es sei denn, Sie wünschen ausdrücklich eine telefonische Eingabe. In diesem Fall 

werden die Kontaktdaten aufgenommen und Sie erhalten dann weitere Infromationen über 

den Umgang mit Ihren Daten nach Artikel 13 DS-GVO im Schriftwege. 

Kontakt per E-Mail1.

Wenn Sie sich mit E-Mail an uns wenden, wird Ihre Mail auf unserem Mail-Server 

gespeichert. Durch den jeweiligen Mitarbeiter wird 

die Mail in unser Datenverarbeitungssystem eingepflegt und weiter bearbeitet.

Kontakt mit Brief1.

Ihre Briefe werden bei uns im Posteingang erfasst und ins Datenverarbeitungssystem 

eingepflegt. Daneben wird der Brief in der Registratur der jeweiligen Abteilung aus 

Beweisgründen für die Dauer der Aufbewahrungsfrist in Papierform aufbewahrt. 

Kontakt per Fax1.

Wenn Sie sich mit Fax an uns wenden, ist der gleiche Ablauf wie unter 3. gegeben. Die 

Faxnummer wird in unserem Faxgerät systembedingt gespeichert. 

Sollten Sie weitere Fragen haben, scheuen Sie sich nicht, uns zu kontaktieren.

Beauftragter für den Datenschutz in der VG Münchenbernsdorf

Karl-Marx-Platz 13

07589 Münchenbernsdorf
 

 


